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Guangdong Midea Electric Co., Ltd. konkretisiert Übertragungsverlangen vom 23.11.2021 und legt 
Barabfindung für den beabsichtigten aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der 
KUKA Aktiengesellschaft auf EUR 80,77 je nennwertloser auf den Inhaber lautender Stückaktie fest. 
 
Die Hauptaktionärin der KUKA Aktiengesellschaft, die Guangdong Midea Electric Co., Ltd., hat dem Vor-
stand der KUKA Aktiengesellschaft heute mitgeteilt, dass sie die angemessene Barabfindung für die 
Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der KUKA Aktiengesellschaft (Minderheitsaktionäre) auf 
die Guangdong Midea Electric Co., Ltd. als Hauptaktionärin auf EUR 80,77 je auf den Inhaber lautenden 
Stückaktie der KUKA Aktiengesellschaft festgelegt hat. Die Höhe der Barabfindung wurde von der Haupt-
aktionärin auf Grundlage einer durchgeführten Unternehmensbewertung festgelegt. Die Angemessen-
heit der Barabfindung wird derzeit noch durch den gerichtlich bestellten, sachverständigen Prüfer Baker 
Tilly geprüft. 
 
Die Hauptaktionärin bestätigt und konkretisiert damit ihr dem Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft am 
23. November 2021 übermitteltes Verlangen nach § 327a Abs. 1 AktG. 
 
Der für die Übertragung der Aktien erforderliche Beschluss soll in der für den 17. Mai 2022 geplanten 
ordentlichen Hauptversammlung der KUKA Aktiengesellschaft gefasst werden. Die Guangdong Midea 
Electric Co., Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Midea Group Co., Ltd., hält über ihre 
beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften Midea Electric Netherlands (I) B.V. und Midea Electric 
Netherlands (II) B.V. über 95% der Aktien der KUKA Aktiengesellschaft. Die Guangdong Midea Electric 
Co., Ltd. ist daher Hauptaktionärin im Sinne des § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. 
 
Das Wirksamwerden der Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre hängt von dem zustimmen-
den Beschluss der Hauptversammlung der KUKA Aktiengesellschaft und der Eintragung des Übertra-
gungsbeschlusses in das Handelsregister der KUKA Aktiengesellschaft ab. 
 
Augsburg, 24. März 2022 
 
KUKA Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
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